
Ordnung. n
der geschehenen erinderung anzuraithen/ benennen / es erscheine alsdann
der Schuldner oder nicht / anfangs die einantwort : vnd nachmals auch
die Schätzung/so weit sich die behebnuß dcßKlagers erstreckt/vnterain-
stem fürnemmcnvnd verrichten.

§ V. Doch solle der Gläubiger / wann das gcurlaubte Guct vnchail-
bar/dicvbcrmaß / sambt der OriAinol-ObliZation vnd denen biß dahin
geführten Löten , innerhalb VicrzchenTagen/zu Gerichts Händen erle¬
gen / vnd das Gelt folgcnts dem Schuldner auff sein begehrn gegenQuit--
tung/dieOblibgcionvndLöten aber / damit dem Kläger / ein Gerichts
Vrkundt zubcgchm/nicht benommen werde / mit Vorwitzen hinauß erfol¬
gen : Da aber das gcurlaubte Guct chailbar wäre / daß ienige / was dcß
Gläubigers anforderung vbertrtfft/alöbaldrcloxierr , vnd auff anhalrcn
deß Schuldners/ bey deß vnter Marschall/ oder Weißbottens ?rockocoI!
ab : vnd außgcthan werden.

ter/wclche dcrDrccliror , selbsten in Händen hat / solle dieselbeso-
wol beyVnscrcr: Qe : Regierung / als Landtmarschallischcn

Gericht/ohne einich vorhergehenden 6ra6um Lxecurioniz , erstlich
kiat mit vorwißen /

AlSdaNNnochmalenMik vorwissen / Vttd letztlich
kist woftrrnnichts einkommm/mitordentlicher VerkündungfürZUMMMeN

vcrwllliget : auch weiterskeine crinder : oder Verkündung zucgclaffcn werden.
§ II . Doch wann eindrcchlordieLxecucionauff solcheLtokiliz,

welcheer selbstnicht in Händen hat/ crgreiffcn wolte/istderselbige solcheLxe-
curionperAmclus oröinarioz> außzuführcn schuldig.

ß l.
Ann auch am : oder anderer THatl/ bey der fürüker-
gangeiien Schätzung beschwärdtzuseyn vermaint/so ist einem ie^
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den zuegclasten / darüber noch am Oommiüion zur vberschätzung /
auff anderePersonen znbegchrcn / welche inner den nächsten Vier Woche»
nach einkommencr einantwort : vnd schätzungs Lclacion -zumfalsvnbeweg,
liehe : wofcrrn sic aber bewegliche Gncttcr scyndt/innerhalb Vicrzchcn Ta¬
gen angemclt/ so dann iene in den nachfolgenden Iwaycn Monaten/ dise aber
inner Monats ftist / perempwric , zu Werck gesetzt/ vnd gäntzlich verricht
werden solle.

§ 11. Die Schätz rvndVberschätzung der LandtGüettcr / Frcyßaigcn
vnd Lehen/belangent/lasten Wir es dißfalls bey dem alten / bißhcro erhal¬
tenen Gebrauch/solcher gestaltgnädigistverbleiben / daß die Partheycn/ in
dem/vmb Verordnung Lommillarien einlangcnden anbringen / iedesmals
sclbste/taugliche/ dcsLandts gclcgcnhcitvnd in schätzungsSachen erfahrne
Pcrsonen/nambhafft machen möge

'
/dencnGcrichtcrn aber/bevorstehen solle/

dastcdarwider erheblichebepenckcnhctten/andcrccxOKcio zuvnordncn.
« m . tmiacn / welcher die vbcricbäkuna bcaclirt bat / iolle ier-

l--

ZwaycrLandtRechts Bcysttzcr/von bcedenStändtcn ) cxcraorchnarie
derendlicheaußschlaggemacht werden/doch dem beschwckrdemThail/daselbst
bey Vnserm LandtmarschallischcnGericht / die ^ ppcllsrion bevorstchen.

^ er AchteLittrl/
>on Uvx der einantwort : vnd sch--

HUtW Lommillarien.
ß l

Etreffent die LommilLncn , welche M elnant-
wort : vndschätzung/der angesetzten Güttter/abgeordnetwerdm/

^ solltdencnselbm/ erstlich für das DcrkündtSchreibcnjedem z . Fl.
Da sie aber exrra oräinarie nochmahlen verkünden müesten/mchr

nichtals iedem - - - l . Fl . 4 . ß . geraichtwerden.
Wann es nun hierauffzurAbraißkombt/ istdieParthey einem ied-

wedcrn/dcßTags/ für seineIöhrung vndMühe - 4 . N » 4 - ß»
Da aber dieParthcy/ die Lommillanox selbsten verzöhrcnwolte/z . Fl.

zugcben/doch dcnLandtgutfchy/odcr dicRcitpfcrdt/absondcrlichzubezahlen/

§ II . DerTagraismhalber/wiewettnemblichdieLommillaeienftdes
Tags
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